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H&G Minden

Geschäftsstelle Minden

Haus & Grund Minden e. V.

Kontaktdaten Haus & Grund 

Preußenring 38
32427 Minden

Tel.: (05 71) 78 46 77 26
E-Mail:
info@hausundgrund-mi.de

A C H T U N G ! 

Neue Ö' nungszeiten seit dem
1. Mai 2025

Montag             15:00 - 18:00 Uhr

Dienstag            nach Terminabsprache

Mittwoch          nach Terminabsprache

Donnerstag        9:00 - 13:00
                            14:00 - 16:00 Uhr

Freitag             geschlossen

Haus & Grund im 

Mühlenkreis GmbH

Preußenring 38
32427 Minden

Tel.: (05 71) 78 46 77 26
E-Mail: 
gmbh@hausundgrund-mi.de

–  Immobilienverkauf
–  Vermietung
–  Mietverwaltung
–  Betriebskostenabrechnung

Geschäftsstelle Meißen

Haus & Grund Meißen e. V.

Holzweg 79
32423 Minden

Tel.: (05 71) 3 28 44

E-Mail:
HuGMindenMeissen@magenta.de

Sprechzeiten:
Nach Vereinbarung!

Geschäftsstelle

Lübbecke

Geschlossen
seit dem 31. März 2025

• Treppen Ing. Wolfgang Schäkel & Co. KG
• Balkone Kirchweg 2, 32427 Minden
• Geländer Telefon: 0571 41214
• Fenstergitter / Brüstungen Telefax: 0571 41385
• Stahlkonstruktionen
• Sonderkonstruktionen Mail: info@schaekel-gmbh.de
• Vordächer Web: www.schaekel-gmbh.de

nn Stahlbau

nn Metallbau

nn Schmiede

nn Schlosserei
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Liebe Mitglieder,
ich begrüße ich Sie herzlich 
zur ersten Ausgabe unseres 
Mitgliedermagazins im Jahr 
2026.

Das zurückliegende Jahr hat 
erneut gezeigt, wie wichtig 
engagierte Interessenvertre-
tung für private Immobilien-
eigentümer und Vermieter 
ist. Gesetzliche Neuregelun-
gen, steigende energetische 
Anforderungen sowie ein 
sich wandelnder Immobili-
enmarkt stellen uns alle vor 
große Herausforderungen. 

In dieser Ausgabe legen wir 
einen besonderen Schwer-
punkt auf das Thema „Bad 
& Küche“. Beide Räume sind 

Editorial

rung ansteht. Ich ho* e, dass 
diese Ausgabe Ihnen wert-
volle Einblicke, praktische 
Tipps und neue Ideen rund 
um Bad und Küche sowie 
darüber hinaus gibt.

Im Übrigen möchte ich auf 
die bevorstehende Jahres-
hauptversammlung hin-
weisen. Diese ) ndet am 19. 
März 2026 im Victoria Hotel 
Minden statt. Hierzu lade 
ich Sie bereits heute herzlich 
ein. Die Tagesordnung 
sowie weitere Einzelheiten 
) nden Sie auf Seite 28 dieser 
Ausgabe. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, sich aus erster 
Hand zu informieren, aktiv 
am Vereinsgeschehen teilzu-

nehmen und den Austausch 
mit anderen Mitgliedern zu 
p& egen. Ihre Beteiligung ist 
für den Fortbestand und die 
Weiterentwicklung unseres 
Vereins von großer Bedeu-
tung.

Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre dieser 
Ausgabe.

Alles Gute!

Dr. Andreas Pieper
Vorsitzender

längst weit mehr als nur 
funktionale Bereiche: Sie 
bilden das Herzstück einer 
jeden Immobilie, stehen 
für Lebensqualität, Komfort 
und steigern in besonderem 
Maße den Wert des eigenen 
Zuhauses. Moderne Trends 
in der Küchengestaltung, 
innovative Armaturen und 
Brausen, neue Elektroge-
räte sowie praxisbewährte 
Lösungen für die Badsanie-
rung stehen im Fokus. Wir 
möchten Ihnen aufzeigen, 
wie Sie Wohnkomfort und 
Funktionalität in Bad und 
Küche nachhaltig steigern 
können – egal, ob eine 
kleine Modernisierung oder 
eine umfassende Erneue-

Foto: Charlie's/stock.ad-

 Haus & Grund Minden ist eine Gemeinschaft von 

privaten Vermieterinnen und Vermietern: Der 

Austausch mit anderen Vereinsmitgliedern kann 

eigene Investitionsentscheidungen erleichtern.                                                                         

Foto: Charlie‘s/stock.adobe.com
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H&G Minden

Minden/Lübbecke.  Mit 
dem Jahresbeginn ist es zu 
einigen neuen Regelungen 
und Gesetzen gekommen. 
Die wichtigsten Neuerungen 
für Eigentümer und Vermieter 
im Überblick: 

Gebäudeenergiegesetz 
(GEG): Heizen mit 65 

Prozent erneuerbarer 
Energie wird in vielen 

Städten zur P$ icht

Nach den derzeitigen Rege-
lungen des GEG (sogenanntes 
Heizungsgesetz) müssen ab 
1. Juli 2026 bei einem Hei-
zungstausch neue Geräte mit 
einem Anteil von mindestens 
65 Prozent mit erneuerbaren 
Energien betrieben werden. 
Die P& icht gilt zunächst für 
Gebäude in allen größeren 
Städten und Gemeinden mit 
mehr als 100.000 Einwohnern, 
für die bis 31. Juni 2026 eine 
Wärmeplanung vorliegen 
muss. Bis dahin dürfen in 
bestehenden Gebäuden alle 
bisher erlaubten Heizungen 

Neue Regelungen und Gesetze:

Was ändert sich 2026? 
weiterhin eingebaut werden. 
Allerdings müssen diese ab 
2029 anteilig mit 15 Pro-
zent, ab 2035 mit 30 Prozent 
und ab 2040 mit 60 Prozent 
Biomasse oder Wasser-
sto*  betrieben werden. In 
kleineren Städten bis zu 
100.000 Einwohnern tritt die 
P& icht zum Einbau einer er-
neuerbaren Heizung erst zwei 
Jahre später ein. Das Ziel ist 
es, bis Ende 2044 sukzessive 
alle Gas- und Ölheizungen zu 
ersetzen. 

Heizkostenverordnung 
(HKVO): Fernablesbare 

Messgeräte werden P$ icht

Bis zum 31. Dezember 2026 
müssen alle Wohnungen mit 
fernablesbaren Messgeräten 
für Wärme und Wasser ausge-
stattet sein. Bereits seit dem 
1. Dezember 2021 gilt: Neu 
eingebaute Zähler und Heiz-
kostenverteiler müssen fern-
ablesbar sein – ausgenom-
men sind nur Fälle, in denen 
ein einzelnes Gerät ersetzt 

wird. Für Vermieter bedeutet 
das: Alle nicht fernablesbaren 
Altgeräte müssen bis Ende 
dieses Jahres ausgetauscht 
werden. 

GEG: Bestehende
Heizungen müssen

überprüft und
optimiert werden  

Nach den Regelungen des 
seit 2024 geltenden Gebäu-
deenergiegesetzes sind ältere 
Heizungsanlagen (außer 
Wärmepumpen) mit Wasser 
als Wärmeträger in Gebäu-
den mit mindestens sechs 
Wohnungen einer Heizungs-
prüfung und -optimierung zu 
unterziehen: 

 Für nach dem 30. Sep-
tember 2009 installierte 
Heizungen innerhalb eines 
Jahres nach Ablauf von 
15 Jahren nach deren Ein-
bau oder Aufstellung. 

 Für alle vor dem 1. Ok-
tober 2009 installierten 

Heizungen bis zum Ablauf 
des 30. September 2027. 

 Im Jahr 2026 sind von die-
ser Regelung (§ 60 b GEG) 
alle Heizungen betro* en, 
die nach dem 30. Sep-
tember 2010 eingebaut 
wurden. 

Bundesemissionshandels-
gesetz (BEHG): CO2-Preis 

steigt 2026 erstmals durch 
Versteigerung von 

Emissionszerti& katen auf 
einen Wert zwischen

55 und 65 Euro

Das Brennsto* emissionshan-
delsgesetz legt seit 2021 die 
jährliche Erhöhung des CO2-
Preises auf fossile Brennsto* e 
fest. Im Jahr 2025 lag der Preis 
bei 55 Euro pro Tonne CO2. 
Für 2026 soll sich der CO2-
Preis erstmals durch die Ver-
steigerung von Emissionszer-
ti) katen am Markt ergeben. 
Es gilt jedoch zunächst noch 
ein Preiskorridor von 55 bis 
65 Euro. Die Preisaufschläge 
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unsicherheit für Nachbarn, 
weil klassische Beteiligungs-
verfahren teilweise entfallen. 
Zudem wurden Befreiungen 
von Bebauungsplan-Festset-
zungen (§ 31 Absatz 3 BauGB) 
sowie Abweichungen im 
unbeplanten Innenbereich 
(§ 34 Absatz 3 a BauGB) 
ausgeweitet, was Aufstockun-
gen und Nachverdichtungen 
erleichtert, aber weiterhin 
vom Ermessen der Gemein-
den abhängt. 

Umwandlungsverbot: 
Bis 2030 verlängert

Das Umwandlungsverbot 
nach § 250 des Baugesetzbu-
ches, das die Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswoh-
nungen untersagen kann, 
wird bis Ende 2030 verlän-
gert. Ursprünglich galt es bis 
Ende 2025. Nunmehr können 
die Bundesländer weiterhin 
Gebiete mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt 
ausweisen – was auch die 
Grundlage für Mietpreisbrem-
se, abgesenkte Kappungs-
grenzen und weitere Markt-
eingri* e umfasst. 

Steckersolargeräte:
Norm bestätigt den
Anschluss über eine 
Schuko-Steckdose

Mit der Verö* entlichung 
der ersten Produktnorm 
für Steckersolargeräte am 
14. November 2025 durch 
den Verband der Elektro-
technik Elektronik Informati-
onstechnik e. V. (VDE) ist der 
Anschluss von Steckersolarge-
räten nun o$  ziell zulässig. Als 
Schutzmaßnahmen müssen 
der Basisschutz und die elek-
trische Sicherheit wahlweise 
mechanisch oder elektrome-
chanisch gewährleistet sein. 
Die bisher geforderte spezi-
elle Energiesteckvorrichtung 
(Wieland-Steckverbindung) 
bleibt weiterhin zulässig. 

ohne Mehrwertsteuer werden 
damit für Erdgas zwischen 
1,0 und 1,2 Cent pro ver-
brauchter Kilowattstunde und 
für Heizöl zwischen 14,7 und 
17,2 Cent pro Liter liegen. 

Bundesförderung für
 e#  ziente Gebäude (BEG): 

Neue Schallgrenzen für 
Wärmepumpen

Im Rahmen der BEG-Sanie-
rungsförderung werden Haus- 
und Wohnungseigentümer 
auch im Jahr 2026 beim Ein-
bau einer neuen klimafreund-
lichen Heizung unterstützt. Ab 
1. Januar 2026 gelten jedoch 
für Luft-Wasser-Wärmepum-
pen strengere Vorgaben. Die 
Geräuschemissionen des 
Außengeräts müssen einen 
um 10 dB strengeren Grenz-
wert als bisher einhalten, um 
förderfähig zu sein. 

Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV): Trinkwasser-

leitungen aus Blei

Betreiber einer Wasserversor-
gungsanlage (Trinkwasserin-
stallation) müssen Trinkwas-
serleitungen oder Teilstücke 
davon, die aus dem Werksto*  
Blei bestehen, bis zum Ablauf 
des 12. Januar 2026 nach 
den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entfernen 
oder stilllegen. Fristverlän-
gerungen können unter 
bestimmten Voraussetzungen 
beantragt werden. 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Novelle I: Der „Bau-Turbo“ 

soll Neubau erleichtern 

Mit dem neuen § 246 e 
BauGB („Bau-Turbo“) können 
Bauvorhaben, Umnutzungen 
und Erweiterungen schnel-
ler zugelassen werden. Das 
erleichtert Investitionen, führt 
aber auch zu mehr Rechts-

für eine fundierte Marktwertermittlung
Ihrer Immobilie, plus einer ausführlichen
Beratung zu einem möglichen Verkauf

GUTSCHEIN

IHR IMMOBILIENMAKLER AUS DER REGION.

Portastraße 36, 32457 Porta Westfalica
www.wb-immobilien.de | 0571 597 265 17

Quelle: Immobilienscout24.de

VON KÄUFERN UND EIGENTÜMERN EMPFOHLEN
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Minden/Lübbecke. Ein Jah-
reswechsel ist traditionell die 
Zeit, in der man Bilanz zieht 
und Pläne schmiedet. Für 
Immobilieneigentümer bietet 
er eine gute Gelegenheit, 
die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen rund um 
das eigene Objekt zu prüfen 
und neu zu ordnen. Denn: 
Kosten steigen, gesetzliche 
Vorgaben ändern sich, und 
energetische und ) nanzielle 

Anforderungen werden an-
spruchsvoller. Wer jetzt seine 
Unterlagen sichtet, Verträge 
auf den Prüfstand stellt und 
strategische Entscheidungen 
vorbereitet, macht sein Eigen-
tum wirtschaftlich tragfähig 
und zukunftssicher. 

Betriebskosten 

Die Betriebskosten bilden für 
Eigentümer und Vermieter 

eine der größten laufen-
den Ausgabenpositionen. 
Daher lohnt sich ein genauer 
Blick auf alle Verträge und 
Kostenarten zu Jahresbeginn 
besonders. Dienstleistungen 
wie Hausreinigung, Garten-
p& ege oder Winterdienst sind 
oft über Jahre hinweg unver-
ändert geblieben – und damit 
manchmal teurer als nötig. 
Ein Vergleich mit alternativen 
Anbietern, ein Zusammen-

Gut sortiert ins weitere Jahr
schluss mehrerer Leistungen 
oder eine Umstellung von 
Pauschalen auf tatsächliche 
Einsatzkosten kann spürbare 
Einsparungen bringen. 
Auch beim Thema Energie 
gibt es häu) g Sparpotenzial. 
Wer seinen Versorger seit 
Jahren nicht gewechselt 
hat, zahlt fast immer zu viel. 
Ein Vergleich verschiedener 
Angebote kann daher sehr 
lohnenswert und kostenspa-
rend sein. Im Zuge dessen 
lohnt sich auch der Blick auf 
neue Technologien: Smarte 
Steuerung durch digitale 
Thermostate oder Ver-
brauchsüberwachung senkt 
den Energieeinsatz – ein Vor-
teil, der sowohl Selbstnutzer 
als auch Vermieter entlastet 
und gleichzeitig den CO2-
Fußabdruck reduziert. Gerade 
bei vermieteten Objekten 
können digitale Lösungen 
helfen, den Energieverbrauch 
transparent zu machen und 
Streit über Nebenkosten zu 
vermeiden. 

Finanzierung und
Zinsbindung 

Für Immobilieneigentümer, 
deren Zinsbindung in den 
kommenden Monaten oder 
Jahren ausläuft, sind die 
ersten  Jahreswochen ein 
geeigneter Moment, um 
sämtliche Finanzierungsun-
terlagen auf den Prüfstand zu 
stellen – und gegebenenfalls 
Anschluss) nanzierungen zu 
planen, etwa mittels For-
ward-Darlehen. Diese bieten 
die Möglichkeit, sich frühzei-
tig ein Zinsniveau zu sichern, 
bevor die Anschluss) nanzie-
rung ansteht. Das kann sich 
insbesondere dann lohnen, 
wenn die Zinsentwicklung 
unsicher bleibt. Auch eine 
Umschuldung kann geprüft 
und unter Umständen attrak-
tiv werden: Manche Banken 
bieten bessere Konditionen 
oder & exiblere Rückzah-

Rufen Sie uns an!
Wir nehmen uns Zeit für Ihre
Beratung – telefonisch oder vor Ort.

www.scharrer-liftsysteme.de • Raiffeisenstr. 75 • Porta Westfalica

05751 15 999 66 ຉ Ihr regionaler Familienbetrieb

ຉ Kostenlose Beratung

ຉ Mehrere Angebote

verschiedener Hersteller

ຉ Neu • Gebraucht • Zur Miete

ຉ Alles aus einer Hand

Sitzlifte • Homelifte • Aufzüge

Ihr regionaler Partner für

150,- Euro

Rabatt für

Mitglieder von

Haus&Grund



7 Februar 2026 | Nr. 1Haus & Grund Minden, Meißen

H&G Minden 

dem, eine Prioritätenliste zu 
erstellen. Welche Reparatu-
ren sind bereits absehbar? 
Welche Modernisierungen 
stehen bevor – und lassen 
sie sich mit ohnehin anste-
henden Arbeiten verbinden, 
um Kosten zu sparen? Ein 
professioneller Blick auf Dach, 
Heizung oder Elektrik hilft, 
schleichende Schäden zu 
entdecken, bevor sie teuer 
werden. Die Erfahrung zeigt: 
Frühzeitige Instandhaltung 
kostet weniger als spätere 
Schadensbehebung. 

Vermietung und
Steuern 

Auch bei vermieteten Immo-
bilien sollte das noch junge 
Jahr für eine Bestandsauf-
nahme genutzt werden. Viele 
Kommunen aktualisieren ihre 
Mietspiegel, sodass Eigen-
tümer prüfen sollten, ob die 
bestehende Miete dem Markt 
entspricht. Ergibt sich dabei 
Spielraum nach oben, können 
Mieten – im rechtlich zulässi-
gen Rahmen – angepasst und 
so die Wirtschaftlichkeit der 
Immobilie verbessert werden. 

Steuerlich bietet das Jahr 
2026 ebenfalls wieder Raum 
für Gestaltung. Erhaltungs-
aufwand, energetische 
Verbesserungen oder Hand-
werkerleistungen bleiben als 
Kostenpunkte relevant. Wer 
die steuerlichen Auswirkun-
gen geplanter Maßnahmen 
frühzeitig durchdenkt, kann 
Investitionen optimal timen 
und Freibeträge sinnvoll 
nutzen. Ein Gespräch mit dem 
Steuerberater zu Jahres-
beginn scha* t Klarheit für 
anstehende Entscheidungen 
– und in diesem Zuge ein 
gutes Ablagesystem für Rech-
nungen zu etablieren, schont 
die Nerven, wenn die nächste 
Steuererklärung ansteht. 

Versicherungen 
aktualisieren 

Versicherungen sind ein Dau-
erbrenner beim ) nanziellen 
Frühjahrsputz – und für Im-
mobilieneigentümer unver-
zichtbar. Besonders wichtig 
ist die Wohngebäudeversi-
cherung: Durch gestiegene 
Baupreise droht bei älteren 
Policen eine Unterversiche-
rung, die im Schadensfall 
zu erheblichen ) nanziellen 
Einbußen führen kann. Eine 
Aktualisierung des Versiche-
rungswertes sorgt hier für 
Schutz und Ruhe. Eigentümer 
sollten sich dabei insbeson-
dere fragen: Stimmen Wohn-
& äche und Versicherungswert 
noch? Ist Elementarschaden 
eingeschlossen? Passen 
Selbstbehalte und Leistungen 
noch zur eigenen Risikobe-
reitschaft? 

Ergänzend lohnt sich ein Blick 
auf Haftp& icht-, Rechtsschutz- 
und Elementarschadenversi-
cherungen. Gerade Letztere 
haben durch zunehmende 
Extremwetterereignisse 
deutlich an Bedeutung 
gewonnen. Neue Kombitarife 
oder verbesserte Leistungen 
machen einen Versicherungs-
vergleich – insbesondere zum 
Jahresbeginn – sinnvoll. 

lungsmodelle. Sondertil-
gungen sind beispielsweise 
ein wirksames Instrument, 
um langfristig Zinskosten zu 
reduzieren. Ergänzend sollten 
Eigentümer ihre persönlichen 
Risikoabsicherungen auf den 
Prüfstand stellen: Ausrei-
chende persönliche Vorsorge 
wie Berufsunfähigkeits- oder 
Risikolebensversicherungen 
schützt die Finanzierung im 
Ernstfall. 

Instandhaltung

Eine solide Instandhaltungs-
strategie ist einer der wich-
tigsten Bausteine für Werter-
halt und Wirtschaftlichkeit 
einer Immobilie. Wer frühzei-
tig plant, vermeidet Überra-
schungen und kann Maßnah-
men sinnvoll kombinieren. 
Rücklagen sind dafür uner-
lässlich. Sie sollten allerdings 
realistisch bemessen sein: Je 
nach Alter und Zustand des 
Gebäudes emp) ehlt sich eine 
Orientierung zwischen etwa 
10 und 25 Euro pro Quadrat-
meter Wohn& äche jährlich. 
Auch hier emp) ehlt es sich, 
die Höhe der Rücklagen zu 
prüfen und bei Bedarf an 
den Zustand der Immobilie 
anzupassen. 

Jetzt lohnt es sich außer-
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info@nordhemmer.de

www.nordhemmer.de
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seit 1925

BEDACHUNGEN

Barner

Dachdeckerei • Fassadenbau
Bauklempnerei • Metalleindeckungen

Klaus Barner GmbH
Kutenhauser Straße 177 · 32425 Minden
Telefon 05 71 / 4 24 05 · Fax 05 71 / 4 34 23

www.barner-bedachungen.de

Bad-Ideen/Wellness

Umweltschonende Haustechnik

Energiespartechnik

Klima / Lüftungstechnik

Trinkwasseraufbereitung

Regenerative Energien

Sültemeyer GmbH • Waterloostr. 46 • 32423 Minden
Tel.: 0571/31371 • Fax: 0571/31377 • www.sueltemeyer.net
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H&G Meißen H&G Meißen 

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung Meißen

1) Begrüßung der Anwesenden und Ehrung der Verstorbenen

2)  „Vorsorgevollmacht und Testament – Wichtige
Regelungen für den Ernstfall“ 

      Rechtanwalt und Notar Dr. Andreas Pieper 
referiert zum Thema und steht anschließend
für Fragen zur Verfügung

3) Verlesen des Protokolls der letzten
      Jahreshauptversammlung vom 24.03.2025

4) Geschäftsbericht 2025 und Aussprache

5) Kassenbericht 2025 und Aussprache

6) Bericht der Kassenprüfer

7)  Entlastung des Vorstandes

8)  Wahlen: satzungsgemäß enden die Wahlperioden für
    a) 2. Vorsitzender           (bisher Michael Spönemann)
    b) 2. Schriftführer           (bisher Harald Niemann)
    c)  1. Schriftführer           (derzeit unbesetzt)  
    d) 2. Kassierer                  (bisher Rüdiger Banse)
    e) einen Beisitzer           (bisher Ulrich Wilczek)
    f) einen Kassenprüfer    

9)  Ehrungen langjähriger Mitglieder

10)  Anträge: Anträge sind bis zum 16. März
        in der Geschäftsstelle einzureichen

11) Verabschiedung des Haushaltsvoranschlages für 2026
       und der Jahresplanung 2026

12) Verschiedenes 
                                      gez. Karl Heinz Drees (1. Vorsitzender)

Tagesordnung am 23. März 2026:

Minden-Meißen. Die Jahreshauptversammlung von „Haus 
& Grund Minden-Meißen“ ) ndet am Montag, 23. März 2026, 
im Jugendraum der ehemaligen Schule, Forststraße 23, statt. 
Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch Gäste sind willkommen.

Hinweis: Vereinsmitglieder, die nicht persönlich an der  Jahreshauptversammlung in der 
ehemaligen Schule teilnehmen können, haben die Möglichkeit, mit eingeschränkten 
Rechten online teilzunehmen. Mitglieder, die online zugeschaltet werden möchten, melden 
sich bitte bis zum 16. März 2026 per E-Mail unter HuGMindenMeissen@magenta.de dazu an. 
















































